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er Trend zur Informations- und
Wissensgesellschaft ist unauf-
haltsam. Dies hat zur Folge,

dass die Informations- und Kommuni-
kationstechnologie auch weiterhin eine
hohe und steigende Bedeutung für
Wirtschaft und Verwaltung haben wird.
So werden Produktion, Handel und
Dienstleistungen immer mehr von der
effizienten Nutzung moderner Infor-
mations- und Kommunikationstechno-
logien abhängig.

Nach wie vor unterliegt auch der Ver-
änderungsbedarf im IT-Bereich einer
steigenden Dynamik, die durch die
Vielzahl von technischen Möglichkei-
ten und den steigenden Anforderungen
der Anwender noch verschärft wird. All
diese Entwicklungen und Rahmenbe-
dingungen machen ein qualifiziertes
IT-Management erforderlich, das auf
den aktuellen Stand der Informations-
technologie sowie der jeweiligen Orga-
nisation in der Lage ist, die erforder-
lichen Entscheidungen im IT-Bereich

D effizient und kostenoptimal treffen zu
können und daraufhin eine zielgerichte-
te Umsetzung erfolgreich einzuleiten.

Die Arbeit des Funktionsbereichs IT ist
zu einem großen Teil durch das Arbei-
ten in Projekten gekennzeichnet. Oft
müssen eine Vielzahl von Projekten
gleichzeitig realisiert werden. IT-Pro-
jekte – gleich welcher Art – können
aber nur dann erfolgreich abgewickelt
werden, wenn ein entsprechendes Pro-
jektmanagement und geeignete Rah-
menbedingungen vorhanden sind. 

Notwendig dazu ist, dass das IT-Mana-
gement die für ein erfolgreiches Pro-
jektmanagement erforderlichen Metho-
den, Techniken, Vorgehensweisen und
Hilfsmittel kennt und beherrscht. Dazu
zählen Konzepte und Verfahren für das
Erarbeiten von Projektvisionen und
Projektanträgen, Projektplanungstech-
niken sowie die eigentliche Durch-
führung der Projektarbeit. Aber nicht
nur methodisches Know-How ist wich-

tig; auch soziale Kompetenzen sind
für eine erfolgreiche Projektarbeit un-
verzichtbar (Führungsaufgaben, Team-
arbeit etc.). Hinzu kommen neue Her-
ausforderungen im IT-Projektmanage-
ment; beispielhaft seien das Projekt-
Risikomanagement, Claim-Management,
Change-Management sowie Qualitäts-
management in IT-Projekten genannt.

Obwohl einzelne technische Kompo-
nenten billiger werden, ist aber auch ei-
ne steigende Kostentendenz bei IT-Pro-
jekten insgesamt zu beobachten. Die
Führung von IT-Bereichen ist daher da-
mit konfrontiert, komplexere Aufgaben
in kürzerer Zeit unter Beachtung von

Neue Anforderungen an das IT-Management –
Lösungen durch Qualifizierung

Teilnehmer des IT-Manager-Lehrgangs 2002 bei der Zertifizierungsfeier
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strengen Wirtschaftlichkeitsvorgaben
wahrnehmen zu müssen. Eine effiziente
Erfüllung dieser Aufgaben setzt einen
aktuellen Stand bei den Kenntnissen in
den wichtigsten Themenbereichen des
IT-Managements voraus. Dies sind die
aktuellen Bedingungen und Möglich-
keiten der Informations- und Kommu-
nikationstechnologie, Rahmenbedin-
gungen für die Entwicklung und Aus-
wahl von Software sowie Fragen der
Führung und Personalentwicklung von
Mitarbeitern im IT-Bereich.

Die zunehmenden Kosten des Einsatzes
moderner Informations- und Kommuni-
kationstechnologien in Unternehmun-
gen aber auch die erweiterten strate-
gischen Nutzungsmöglichkeiten der
Neuen Technologien werden in der Pra-
xis intensiv diskutiert. Schlagworte wie
„Total Cost of Ownership (TCO)“, „Er-
folgsfaktor IT“, „Balanced Scorecard in
der IT“ sowie der Trend der IT-Abtei-
lung zum Service- und Profitcenter ma-
chen die Runde und verlangen nach
umsetzbaren Lösungen.

Das steigende Bedürfnis, den Erfolg
des Einsatzes moderner Informations-
und Kommunikationslösungen zu über-
wachen, verstärkt außerdem den Wunsch
nach einem effizienten Controlling der
Informationsverarbeitung im Unterneh-
men. Deshalb sollte das IT-Manage-
ment auch die dazu notwendigen Me-

thoden und Instrumente kennen und an-
wenden. Dazu zählen beispielweise
l Methoden und Vorgehensweisen zur

Kostenermittlung in der IT
l Instrumente zur Erstellung von IT-

Leistungskatalogen sowie zur Defi-
nition von IT-Leistungen (beispiels-
weise SLAs)

l Möglichkeiten einer internen Verrech-
nungvon IT-Kosten und Leistungen

l Sachgerechte Entscheidung über
IT-Outsourcing-Optionen

l Kennzahlen zur Steuerung der Wirt-
schaftlichkeit und Qualität der IT
sowie

l Instrumente für ein umfassendes
operatives und strategisches IT-
Controlling.

Um den Anforderungen an ein moder-
nes IT-Management gerecht zu werden,
bietet die ADV bereits seit mehreren
Jahren eine umfassende Ausbildung
zum „Zertifizierten IT-Manager“ an.
Dieser Lehrgang kann mit einer Ab-
schlussprüfung/Präsentation abgeschlos-
sen werden. Im Oktober 2002 fand die
letzte Zertifizierungsprüfung statt, an
der wieder zahlreiche Lehrgangsabsol-
venten mit gutem bzw. sehr gutem Er-
folg teilgenommen haben.
Für das Jahr 2003 wird ein weiterer
Lehrgang zum IT-Manager von der
ADV angeboten. Das Ziel dieses Lehr-
ganges ist es, den Teilnehmern in kom-
pakter Form den aktuellen Stand des

Wissens in den wichtigsten Schwer-
punktthemen des IT-Managements zu
vermitteln. Insbesonders sollen die
Teilnehmer bzw. die Teilnehmerinnen
ausgehend von vorhandenem Basiswis-
sen und Erfahrungen im IT-Bereich in
die Lage versetzt werden,
l IT-Projekte zu definieren und als

Projektleiter erfolgreich zu führen
l IT-Infrastrukturplanungen sowie Soft-

ware-Einführungsentscheidungen
methodengestützt vorzunehmen

l eine leistungsstarke IT-Organisati-
on für eine Unternehmung/Behörde
aufzubauen

l Methoden und Techniken für die täg-
liche Arbeit gezielt einzusetzen (z. B.
Führungstechniken, Problemlösungs-
und Moderationstechniken)

l IT-Strategiekonzepte zu entwickeln
und ein effizientes IT-Controlling
zu realisieren.

Ein besonderes Ziel des Lehrganges ist
es auch, die Teilnehmer bei der Umset-
zung des Erlernten im eigenen Arbeits-
feld gezielt zu unterstützen. Weitere In-
formationen zum Lehrgang finden Sie
im Veranstaltungsprogramm der ADV
sowie unter www.it-manager.at.

Dipl.-Hdl. Ing. Ernst Tiemeyer 
(u. a. Lehrgangsleitung im 

IT-Manager-Lehrgang) und 
Mag. Johann Kreuzeder

(Generalsekretär der ADV)

1. Einleitung

Erinnern Sie sich noch an „I Love
You“, „Melissa“ und „Kurnikova“? Da-
bei handelt es sich nicht um innige Lie-
besworte und deren jeweilige Adres-
satinnen. Vielmehr sind dies die Namen
der schädlichsten Viren der letzten Jah-
re, die weltweit auf tausenden PCs ver-
breitet wurden und Schäden in Höhe
von mehreren 100 Millionen Euro ver-
ursacht haben.

Gegen Viren, Würmer und Trojanische Pferde – 
Das Strafrechtsänderungsgesetz 2002

Abgesehen von diesen weithin bekann-
ten Viren finden jährlich zahlreiche An-
griffe auf Informationssysteme statt, die
von der Öffentlichkeit unbemerkt blei-
ben, teils weil die Eindringungsversu-
che von den Systemverwaltern und
Nutzern selbst unbemerkt bleiben, teils
weil viele Unternehmen Fälle von
Computermissbrauch nicht bekannt ge-
ben, um einerseits ihr Image zu wahren,
andererseits nicht ihre Anfälligkeit für
weitere Angriffe preiszugeben. Die EU

schätzt die Zahl dieser Angriffe auf
30.000 bis 40.000 pro Jahr in einem
Mitgliedstaat. Der Kreis der Betroffe-
nen umfasst dabei neben Betreibern
elektronischer Kommunikationsnetze,
Anbietern von Diensten oder Unterneh-
mern, die elektronischen Geschäftsver-
kehr betreiben, auch traditionelle Berei-
che wie das verarbeitende Gewerbe,
den Dienstleistungssektor, öffentliche
Einrichtungen und Regierungsstellen,
aber auch Privatpersonen.
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2. Angriffsformen

Die Formen, in denen diese Angriffe er-
folgen, sind dabei ganz unterschiedlich.
Die EU hat sie im wesentlichen in fünf
Kategorien zusammengefasst. Danach
bestehen Angriffe zunächst vor allem
darin, dass sich ein Außenstehender un-
berechtigt Zugang zu einem Informati-
onssystem verschafft, wie dies z.B.
beim „Hacking“ der Fall ist.

Angriffe können aber auch in Form ei-
ner Störung des Informationssystems
erfolgen. So werden etwa beim „Denial
of Service“-Angriff Webserver oder
Anbieter von Internetdiensten mit auto-
matisch erzeugten Nachrichten überla-
stet. Beim sogenannten „Spamming“
werden massenweise Werbe-Mails ver-
sendet und dadurch der Mail-Server der
jeweiligen Adressaten blockiert.

Weiters finden Angriffe auf Informati-
onssysteme durch bösartige Software
statt, die Daten verändern oder zer-
stören. Dies kann nicht nur durch Viren,
wie die eingangs genannten, geschehen,
sondern auch durch „Trojanischen Pfer-
de“ – auf den ersten Blick gutartige
Programme, die aber per Aufruf bösar-
tige Angriffe auslösen – sowie durch
„Würmer“ – Programme, die sich selbst
kopieren und durch das häufige Kopie-
ren letztendlich das gesamte System
überschwemmen.

Schließlich stellen auch die Überwa-
chung des Fernmeldeverkehrs sowie
die Täuschung bzw. Irreführung des
Benutzers durch Annahme der Identität
einer anderen Person im Internet At-
tacken gegen Informationssysteme dar.

3. Maßnahmen auf inter-
nationaler Ebene

Auf internationaler Ebene wird nun
versucht, derartigen Angriffen wirksam
entgegenzutreten. Dabei wird auf der
einen Seite versucht, die Entwicklung,
die Verfügbarkeit und die tatsächliche
Nutzung präventiver Technologien zu
fördern. Zu denken ist dabei an Ver-
schlüsselungstechniken und digitale
Signaturen, neue Verfahren der Zu-
gangskontrolle und Authentifizierung
sowie verschiedene Softwarefilter, die
den Informationsfluss auf sämtlichen

Ebenen filtern und steuern, wie z.B. die
Firewall, die Datenpakete prüft, Filter
für bösartige Software, E-Mail-Filter,
die unerwünschte Werbung herausfil-
tern, und der Browser, der den Zugang
zu schädlichen Inhalten blockiert.

Auf der anderen Seite wird versucht,
Angriffe auf Informationssysteme ver-
mehrt auch rechtlich, insbesondere
strafrechtlich zu erfassen. Jüngstes Er-
gebnis dieser Bemühungen ist die vom
Europarat verabschiedete Cybercrime-
Konvention (CC-K), die bisher von
26 Europaratsländern, darunter auch
Österreich, sowie den USA, Kanada,
Japan und Südafrika am 23.11.2001 in
Budapest unterzeichnet wurde. Die CC-
K umfasst vier Kategorien von materi-
ellen Straftatbeständen, nämlich uner-
laubte Angriffe auf Computersysteme,
strafbare Handlungen mit Hilfe von
Computersystemen, Verbreitung straf-
barer Inhalte über Computersysteme
und schließlich Urheberrechtsverletzun-
gen. Daneben enthält sie Regelungen im
Strafprozess- und Rechtshilfebereich.

4. Umsetzung in Österreich

In Österreich wurde die CC-K nun
durch das Strafrechtsänderungsgesetz
2002 teilweise umgesetzt. Dabei be-
schränkte man sich zunächst auf die Re-
gelung der computerspezifischen Straf-
taten, also die unerlaubten Angriffe auf
Computersysteme und die strafbaren
Handlungen mit Hilfe von Computer-
systemen. Hiefür wurden im Rahmen
des Strafgesetzbuches (StGB) zum Teil
neue Delikte geschaffen, zum Teil be-
stehende Strafbestimmungen angepasst.

Bisher bestanden nur zwei Computer-
delikte im StGB, die durch das Straf-
rechtsänderungsgesetz 1987 eingefügt
worden waren, nämlich die „Datenbe-
schädigung“ gemäß § 126a StGB und
der „Betrügerische Datenverarbeitungs-
missbrauch“ gemäß § 148a StGB.
Durch die erstgenannte Bestimmung
werden automationsunterstützt verar-
beitete, übermittelte oder überlassene
Daten vor einer Beschädigung durch
Verändern, Löschen, Unbrauchbarma-
chen und Unterdrückung geschützt. In
der letztgenannten Bestimmung wird
bestraft, wer mit Bereicherungsabsicht

das Ergebnis einer automationsunter-
stützten Datenverarbeitung beeinflusst
und dadurch einen anderen am Vermö-
gen schädigt.

Zu diesen beiden Bestimmungen sind
nun insgesamt 5 neue Tatbestände hin-
zugetreten. Sie sind einheitlich mit
Freiheitsstrafe bis zu 6 Monaten bzw.
mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen
bedroht.

4.1. Widerrechtlicher Zugriff auf ein
Computersystem (§ 118a StGB)

§ 118a StGB, der sogenannte „Hacker-
paragraph“, stellt die Verschaffung des
Zugangs zu einem Computersystem
(oder zu einem Teil eines solchen), über
das der Täter nicht oder nicht allein ver-
fügen darf, unter Strafe. Dies allerdings
nur dann, wenn der widerrechtliche Zu-
griff unter Verletzung spezifischer Si-
cherheitsvorrichtungen stattfindet, die
im Computersystem angebracht worden
sind, um sicherzustellen, dass nur be-
rechtigte Personen auf das System zu-
greifen, wie z.B. Computerpasswörter
oder Zugangscodes. Werden nur „her-
kömmliche“ Sicherungsmaßnahmen,
wie eine versperrte Türe oder eine Alar-
manlage, umgangen, so unterliegt die-
ser Zugriff nicht dem § 118a StGB.
Weiters kommt es auf die Verletzung,
nicht auf die bloße Überwindung der
genannten Sicherheitsvorrichtungen an.
Die unbefugte Verwendung eines frem-
den Passwortes, die ohne Eingriff in die
Daten- und Sachsubstanz erfolgt, ist da-
her nicht von § 118a StGB erfasst.

Der widerrechtliche Zugriff ist zudem
nur dann strafbar, wenn er mit besonde-
rem Vorsatz begangen wird. Gefordert
ist dabei sowohl die Absicht, sich oder
einem anderen Unbefugten von in ei-
nem Computersystem gespeicherten
und nicht für ihn bestimmten Daten
Kenntnis zu verschaffen, als auch die
Absicht, sich oder einem anderen einen
Vermögensvorteil zuzuwenden oder ei-
nem anderen einen Nachteil zuzufügen,
uzw. dadurch, dass der Täter die Daten
selbst benützt, einem anderen, für den
sie nicht bestimmt sind, zugänglich
macht oder veröffentlicht.

Mit dieser „doppelten“ Absicht wollte
der Gesetzgeber dem Umstand Rech-
nung tragen, dass § 118a nicht nur
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Nachrichten oder (sonst) besonders
schutzwürdige (etwa personenbezoge-
ne) Daten, sondern sämtliche Daten
(vgl § 74 Abs 2 StGB) umfasst. Der
Zugriff auf diese Daten sollte daher nur
unter besonderen Umständen strafbar
sein. Sichergestellt ist damit jedenfalls,
dass Jugendliche, die allein aus dem
Grund im Computersystem eindringen,
um ihre Fähigkeiten und ihr Geschick
zu erproben, ohne aber an den ge-
schützten Daten selbst interessiert zu
sein, straffrei bleiben.

4.2. Missbräuchliches Abfangen von
Daten (§ 119a StGB)

Der nun angepasste § 119 und der neu
eingefügte § 119a regeln allgemein for-
muliert das Abfangen von Informatio-
nen durch Benützung spezieller Vorrich-
tungen. Dabei geht es in § 119 um das
Benützen einer Vorrichtung, die an einer
Telekommunikationsanlage oder an ei-
nem Computersystem angebracht oder
sonst empfangsbereit gemacht wurde,
zwecks Kenntnisnahme von auf diesem
Weg übermittelten Nachrichten. In
§ 119a wird dagegen das Benützen einer
Vorrichtung, die an einem Computer-
system angebracht oder sonst empfangs-
bereit gemacht wurde, sowie das Auf-
fangen elektromagnetischer Abstrahlung
eines Computersystems zwecks Kennt-
nisnahme von auf diesem Weg übermit-
telten Daten unter Strafe gestellt.

§ 119a unterscheidet sich von § 119 in
zweifacher Hinsicht: Zum einen sind
von dieser Bestimmung sämtliche Da-
ten (außer Nachrichten, die § 119 vor-
behalten bleiben) umfasst, weshalb die
Strafbarkeit – wie in § 118a – an eine
besondere Absicht geknüpft ist.
Während in § 119 bereits die Absicht,
sich oder einem anderen Unbefugten
von der Nachricht Kenntnis zu ver-
schaffen, für die Strafbarkeit der Hand-
lung ausreicht, verlangt § 119a zusätz-
lich die Absicht, sich oder einem ande-
ren einen Vermögensvorteil zuzuwen-
den oder einem anderen einen Nachteil
zuzufügen, uzw. dadurch, dass der Tä-
ter die Daten selbst benützt, einem an-
deren für den sie nicht bestimmt sind,
zugänglich macht oder veröffentlicht.
Zum anderen enthält § 119a über §
119 hinausgehend einen weiteren Tat-
bestand, nämlich neben dem Benützen
einer oben näher bezeichneten Vorrich-

tung auch das Auffangen der elektro-
magnetischen Abstrahlung eines Com-
puters.

4.3. Störung der Funktionsfähigkeit
eines Computersystems
(§ 126b StGB)

Durch § 126b sollen vor allem jene
Phänomene erfasst werden, die in den
letzten Jahren immer häufiger komplet-
te Computernetzwerke ausgeschaltet
haben, wie Computerviren, Spamming
und Trojaner. Im Gegensatz zu dem be-
reits durch das Strafrechtsänderungsge-
setz 1987 eingefügten § 126a, der alle
Formen von Datenbeschädigungen um-
fasst, kommt es für die Strafbarkeit
nach § 126b allein auf eine schwere
Störung der Funktionsfähigkeit des
Computers an. Das bedeutet, dass nicht
etwa jedes Spamming strafbar ist, son-
dern der Angriff einen entsprechenden
Schweregrad erreichen muss. Ein
schlichter Verstoß gegen das Spam-
ming-Verbot ist weiterhin nur als Ver-
waltungsübertretung zu ahnden (§ 104
Abs. Z 24 TKG).

4.4. Missbrauch von Computer-
programmen oder Zugangsdaten
(§ 126c StGB)

Nach § 126c sind Handlungen strafbar,
die der Vorbereitung der in den §§
118a, 119, 119a, 126a oder 126b be-
zeichneten Delikte dienen. Zu bestrafen
ist danach, wer 1. ein Computerpro-
gramm, das nach seiner besonderen Be-
schaffenheit ersichtlich zur Begehung
der zuvor genannten Delikte geschaffen
oder adaptiert worden ist; oder 2. ein
Computerpasswort, einen Zugangscode
oder vergleichbare Daten, die den Zu-
griff auf ein Computersystem oder ei-
nen Teil davon ermöglichen; herstellt,
einführt, vertreibt, veräußert oder sonst
zugänglich macht mit dem Vorsatz,
dass diese Computerprogramme und
Zugangsdaten zur Begehung einer der
genannten strafbaren Handlungen ge-
braucht werden. Der bloße Besitz sol-
cher Computerprogramme und Zu-
gangsdaten wurde dagegen nicht unter
Strafe gestellt.

Wie in den meisten Vorbereitungsdelik-
ten ist auch in § 126c eine Regelung
der „tätigen Reue“ enthalten. Demnach
bleibt straffrei, wer freiwillig verhin-
dert, dass die genannten Computerpro-

gramme oder Zugangsdaten zu den an
sich beabsichtigten kriminellen Zwecken
benützt werden. Der Täter bleibt auch
dann straffrei, wenn die Gefahr eines
Gebrauchs gar nicht besteht oder sie
ohne Zutun des Täters beseitigt worden
ist, er sich aber in Unkenntnis dessen
freiwillig und ernstlich bemüht hat, die
Gefahr zu beseitigen.

4.5. Datenfälschung (§ 225a StGB)
Parallel zum Tatbestand der Urkunden-
fälschung des § 223 StGB wurde im
neu geschaffenen § 225a der Tatbe-
stand der „Datenfälschung“ eingefügt.
Strafbar ist danach die Herstellung von
falschen Daten – das sind Daten, die
nicht von der Person stammen, die als
Hersteller bzw. Aussteller angegeben
ist – und die Verfälschung echter Daten
– das sind bestehende Daten, die
nachträglich durch Austausch der An-
gabe des Ausstellers oder durch einen
anderen gedanklichen Inhalt geändert
werden – durch Eingabe, Veränderung,
Löschung oder Unterdrückung von Da-
ten. Die Strafbarkeit ist an den Vorsatz
geknüpft, dass diese manipulierten Daten
im Rechtsverkehr zum Beweis eines
Rechtes, eines Rechtsverhältnisses oder
einer Tatsache gebraucht werden. § 225a
StGB wird vor allem im Bereich der
elektronischen Signatur und der elektro-
nischen Urkunden Bedeutung erlangen.

Dem österreichischen Gesetzgeber
bleibt nun noch, in einem weiteren
Schritt die restlichen materiellen Be-
stimmungen der Cybercrime-Konven-
tion umzusetzen. Mittlerweile ist der
Europarat allerdings schon wieder tätig
geworden: Das Zusatzprotokoll zur
Bekämpfung des Rassenhasses im In-
ternet wurde bereits in seiner dritten
Version auf der Website des Europara-
tes veröffentlicht. Ein weiteres Zusatz-
protokoll, das den Kampf gegen den
Terrorismus im Internet erleichtern soll,
ist derzeit in Vorbereitung. Ob und in-
wieweit diese Maßnahmen tatsächlich
geeignet sind, der Computerkrimina-
lität wirksam zu begegnen, werden erst
künftige Untersuchungen zeigen. In je-
dem Fall haben sie aber Signalwirkung:
Computerstraftätern ist nunmehr der
Kampf angesagt.

Kanzlei andréewitch & simon, wien
– office@andsim.at –
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n Rechnungen, auf der die Um-
satzsteuer ausgewiesen ist und
die daher Grundlage für Rück-

vergütung von Umsatzsteuer sein kön-
nen, werden besondere Anforderungen
gestellt.
Abgesehen von inhaltlichen Erforder-
nissen hat eine solche Rechnung bisher
eine „Urkunde“ sein müssen. Da unser
Urkundenbegriff an der Papierform
festgemacht ist, konnte eine elektro-
nisch übermittelte Rechnung daher
nicht gegenüber dem Finanzamt gel-
tend gemacht werden.

Die Anerkennung hätte schon ab An-
fang 2000 mit dem Inkrafttreten des
Signaturgesetzes und der damit beste-
henden Möglichkeit der Verwendung
einer sicheren elektronischen Signatur
geschehen können – Möglicherweise
hätte man damit die Durchsetzung der
digitalen Signatur gefördert!
Tatsächlich kann man die Praxis der
Finanzverwaltung, auch mit sicherer
elektronischer Signatur versehene Rech-
nungennicht papierschriftlichen Rech-
nungen gleichzustellen, als gesetzes-
widrig qualifizieren. Denn der § 4 Sig-
naturgesetz bestimmt: 
„(1) Eine sichere elektronische Signa-
tur erfüllt das rechtliche Erfordernis
einer eigenhändigen Unterschrift, ins-
besondere der Schriftlichkeit im Sinne
des § 886 ABGB, sofern durch Gesetz
oder Parteienvereinbarung nicht ande-
res bestimmt ist.
(2) (…)
(3) Die Bestimmung des § 284 ZPO
über die Vermutung der Echtheit des
Inhalts einer unterschriebenen Privat-
urkunde ist auf elektronische Dokumen-
te, die mit einer sicheren elektronischen
Signatur versehen sind, anzuwenden.
(4) (…)“
Das Gesetz hat nichts anderes be-
stimmt, das Finanzministerium sagte
aber trotzdem nein.

Die Verpflichtung der Anerkennung
trifft Österreich auch vom Gemein-
schaftsrecht. Artikel 5 Abs 1 der Richt-

linie 1999/93/EG (Signaturrichtlinie)
schreibt vor:
„Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sor-
ge, daß fortgeschrittene elektronische
Signaturen, die auf einem qualifizierten
Zertifikat beruhen und die von einer
sicheren Signaturerstellungseinheit er-
stellt werden,
a) die rechtlichen Anforderungen an
eine Unterschrift in bezug auf in elek-
tronischer Form vorliegende Daten in
gleicher Weise erfüllen wie handschrift-
liche Unterschriften in bezug auf Da-
ten, die auf Papier vorliegen, und
b) in Gerichtsverfahren als Beweismit-
tel zugelassen sind.“

Die EU-Kommission wollte es anders:
Sie veröffentlichte am 17. November
2000 einen Vorschlag zur Änderung der
Richtlinie 77/388/EWG (6. Mehrwert-
steuer-Richtlinie) mit dem Ziel der Ver-
einfachung, Modernisierung und Harmo-
nisierung der mehrwertsteuerlichen An-
forderungen an die Rechnungslegung1.
Dieser Vorschlag sah vor, dass Rechnun-
gen auf Papier oder auf elektronischem
Wege übermittelt werden können. Die
Echtheit der Herkunft und die Unver-
sehrtheit des Inhalts ist durch eine „fort-
geschrittene elektronische Signatur“ zu
gewährleisten. Die Mitgliedsstaaten soll-
ten den Steuerpflichtigen keine darüber
hinausgehenden weiteren Pflichten oder
Formalitäten in Bezug auf elektronisch
übermittelte Rechnungen auferlegen. 

Die Finanzverwaltung reagierte und
veröffentlichte eine modernisierte Re-
gelung für den elektronischen Rech-
nungsaustausch, die jedoch nicht von
der Forderung des Vorliegens schriftli-
cher Abrechnungen in Papierform ab-
geht; es müssen zumindest schriftliche
Sammelrechnungen vorliegen.2

Es ist aber beim Kommissionsvor-
schlag geblieben; die 6. Mehrwertssteu-
er-Richtlinie wurde bis dato nicht in
diesem Sinne geändert.

Aber jetzt läßt frohe Kunde aufhorchen:
Der Bundesgesetzgeber hat diesen Vor-

schlag dennoch umgesetzt! Bundesge-
setzblatt I 132/2002 vom 13.8.2002 fügt
unter anderem folgenden Passus in den
Absatz 2 des § 11 UstG ein:

„Als Rechnung gilt auch eine auf elek-
tronischem Weg übermittelte Rechnung,
sofern der Empfänger zustimmt. Sie gilt
nur unter der Voraussetzung als Rech-
nung, dass die Echtheit der Herkunft
und die Unversehrtheit des Inhalts ge-
währleistet sind. Der Bundesminister
für Finanzen bestimmt mit Verordnung
die Anforderungen, bei deren Vorliegen
diese Voraussetzungen erfüllt sind.“

Nicht so schnell, lieber noch Zeit ge-
winnen! Anstatt gleich die Verwendung
der sicheren elektronischen Signatur
vorzuschreiben, lassen wir über die
Verordnungsermächtigung vorher noch
den Finanzminister ran!

Natürlich wurde die dazu gehörige Ver-
ordnung des Finanzministers noch nicht
erlassen und sie wird angesichts der po-
litischen Situation auch noch länger auf
sich warten lassen.

Wie es anders geht, zeigt die Bundesre-
publik Deutschland, die mit Wirkung
1.1.2002 ihr Umsatzsteuergesetz um
folgende Bestimmung ergänzt hat: 
„Als Rechnung gilt auch eine mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur
mit Anbieter-Akkreditierung nach § 15
Abs. 1 des Signaturgesetzes versehene
elektronische Abrechnung.“

Innovatives Österreich – Wir verhin-
dern, so lange es geht!

Dipl.Ing DDr Walter J. Jaburek
Mag Ralf Blaha MAS

Beide EDV Concept Technisches Büro
für Informatik GmbH

Österreich setzt Maßstäbe: Elektronische
Rechnung, bitte warten!

A

1 KOM (2000) 650 v. 17.11.2000.
2 Amtsblatt der Finanzverwaltung, Stück 128

vom 22. Dezember 2000, Nr. 233.
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er Wiener Unternehmensberater
Hans-Jürgen Pollirer, 60, wurde
am 21. Oktober einstimmig von

allen politischen Fraktionen zum Ob-
mann der neuen Sparte „Information
und Consulting“ in der Wirtschaftskam-
mer Österreich gewählt. „Dieses klare
Vertrauensvotum sehe ich als eindeuti-
gen Auftrag, für 87.000 Unternehmun-
gen in der Informations-, Kommunika-
tions- und Consultingwirtschaft eine
neue professionelle interessenspoliti-
sche Plattform zu schaffen“, betont
Pollirer in einer ersten Stellungnahme.
Ebenfalls einstimmig wurden die Wie-
ner Kabel-TV-Betreiberin Alfreda
Bergmann-Fiala und der oberöster-
reichische Immobilientreuhänder Ger-
hard Dietmar Steller als Obmann-Stell-
vertreter gewählt. Weiters umfasst das
Spartenpräsidium die einstimmig koop-
tierten Helmut Ogulin (Abfall- und Ab-
wasserwirtschaft) und Maximilian Hof-
mann (Technische Büros).
Für Pollirer verkörpern die Unterneh-
men in der neuen Sparte „Information
und Consulting“ das Bild der modernen
Dienstleister. „Eine innovative und sich
schnell verändernde Wirtschaft braucht

unbedingt flexible, moderne und wett-
bewerbsfähige Rahmenbedingungen“,
so Pollirer.
In einem ersten Schritt fordert der neue
Spartenobmann die Stärkung des e-bu-
siness-Standorts Österreich und die Re-
form der Besteuerung von Kommuni-
kationsdienstleistungen. Dazu zählen
für Pollirer in erster Linie die Entwick-

lung einer Digitalisierungsstrategie, die
Förderung von e-government und e-bu-
siness, ein neues Unternehmerrecht und
die Stärkung der Berufsrechte sowie die
Abschaffung der Werbesteuern und die
aufwandsadäquate Finanzierung der
Regulierungsbehörden.
Pollirer weiß um den hohen Erwar-
tungsdruck der Informations-, Kommu-
nikations- und Consultingwirtschaft an
die neue Sparte in ihrer Rolle als Inter-
essenvertreterin und EU-Lobbyistin.
„Daher habe ich heute meine Funk-
tionärskollegen in den Fachorganisatio-
nen und den Landeskammern eingela-
den, mit mir gemeinsam ein Stück des
interessenspolitischen Weges zu ge-
hen“, legt Pollirer ein Bekenntnis zur
„Teamarbeit“ ab. Mit diesem Team will
Pollirer ein Programm erarbeiten, das
die politischen Schwerpunkte der Infor-
mations-, Kommunikations- und Con-
sultingwirtschaft umfassen wird: „Auf
dieser Basis werden wir dann unser Po-
lit- und Strategiekonzept aufbauen, das
selbstverständlich auch einen professio-
nellen Marketingplan und einen ambi-
tionierten Zeitplan enthalten wird“,
schließt Pollirer.

Hans-Jürgen Pollirer Obmann der neuen
Sparte „Information und Consulting“

D

Aktuelle Literatur

acht spielt seit Menschengeden-
ken in jeder Gesellschaftsform ei-

ne wichtige Rolle. Vor dem Hinter-
grund gesellschaftspolitischer und tech-
nischer Entwicklungen werden die In-
strumente der Macht als Basis für eine
neue Führungsdisziplin im Manage-
ment erläutert. Wir können mit Macht
wesentlich besser umgehen, wenn wir

verstehen, wie Macht entsteht und wel-
che Instrumente zur Machtausübung
eingesetzt werden können. Obwohl sich
die Rahmenbedingungen zur Machtaus-
übung durch gesellschaftspolitische
Entwicklungen deutlich verändert ha-
ben, kommen aufgrund der Entwick-
lungsgeschichte des Menschen immer
wieder dieselben Mechanismen zur An-

wendung. Aufgrund von persönlichen
Erfahrungen, aber auch mit Hilfe von
Allegorien schildert der Autor, welche
Mächte unser tägliches Leben maßgeb-
lich beeinflussen und wie wir damit
umgehen. Es wird gezeigt, wie die neu-
en Wertvorstellungen der Wissensge-
sellschaft Veränderungen im Unterneh-
mensmanagement erzwingen. Neben ei-
ner Erweiterung der Achsenzeittheorie
von Karl Jaspers stellt der Autor selbst
zwei neue Theorien vor. Zum einen bil-
det er den zwischenmenschlichen Infor-
mationsaustausch auf ein Modell der Fi-
nanzwirtschaft ab, zum anderen ent-
wickelt er die Pyramide der Macht, ein
Pendant zur Maslow Pyramide.

MACHT in der WISSENS- und KOMPETENZ-
GESELLSCHAFT
Wissen ist Macht
Unwissen ist Ohnmacht
Ist geteiltes Wissen geteilte Macht?

Autor: F. Barachini, SHAKER Verlag GmbH, ISBN: 3-8322-0656-6

M
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In diesem Sinn sind Ihre Beiträge 
sehr willkommen!

rojektarbeit ist aus vielen Arbeits-
und Berufsfeldern heute nicht mehr

wegzudenken, so insbesondere auch im
IT-Management. Erfolgreiche IT-Pro-
jekte sind ohne ein effizientes Pro-
jektmanagement undenkbar. Nur so
sind die für die Projektabwicklung an-
fallenden Teilaufgaben überschaubar
und lassen sich Problemsituationen
rechtzeitig erkennen. Außerdem wird
es den Mitarbeitern im Projekt dann
weniger schwer fallen, zielorientiert zu
handeln. Wirkungsvolles IT-Projektma-
nagement wird daher zu einem zentra-
len Erfolgsfaktor, der Bedarf an qualifi-
zierten IT-Projektleitern und Mitarbei-
tern steigt.

Von Ernst Tiemeyer, seit vielen Jahren
Referent und Tagungsleiter auf zahlrei-
chen ADV-Veranstaltungen (Semina-
ren, Lehrgängen, Tagungen), ist aktuell
im Beltz-Verlag ein interessantes neues
Buch erschienen, das in anschaulicher
und praxisnaher Form allen Beteiligten
die für die Projektarbeit notwendigen
Methoden und Techniken vermittelt. 

Dieses Buch enthält zahlreiche Hinwei-
se, Tipps und Orientierungshilfen für
ein erfolgreiches Projektmanagement.
Es ist in 9 Kapitel gegliedert:
l In den ersten 3 Kapiteln erhalten Sie

Informationen zu den wesentlichen
Rahmenbedingungen, die Sie ken-
nen sollten, bevor ein Projekt gestar-
tet wird. Dabei erfahren Sie, wie ein
Projekt initiiert wird, wie sich aus ei-
nem Projektantrag ein Projektauftrag
ergibt und welche Erfolgsfaktoren
ein modernes Projektmanagement
ausmachen.

l Eine gelungene Startphase beein-
flusst entscheidend den Projekter-

folg. Im 4. Kapitel wird Ihnen des-
halb gezeigt, wie optimale Startbe-
dingungen geschaffen werden kön-
nen. Diese reichen von der Bildung
des Projektteams, der Organisation
eines Start-up-Meetings über den
Zielbildungsprozess bis hin zur Fest-
legung der gesamten Projektorgani-
sation.

l Die verschiedenen Projektplanungs-
aufgaben können Sie im 5. Kapitel
kennen lernen. Dazu rechnen das Er-
stellen eines Projektstrukturplan, die
Nutzung von Balkendiagrammen
und Netzplänen, die Ressourcenbe-
darfsplanung, die Kostenplanung,

Projekte erfolgreich managen
Methoden, Instrumente, Erfahrungen
Autor: Ernst Tiemeyer, Beltz-Verlag, Weinheim 2002, 180 Seiten, Pappband,
Preis: 24,90 Euro,  ISBN 3-407-36390-7

P

Besuchen
Sie den
Web-Shop
der „ADV-
Buch-
handlung“

http://www.adv.at/shop/index.htm
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Für die Zukunft gerüstet

General Consulting
Program
Ausbildungslehrgang für
Unternehmensberater

An 13 Wochenenden im Zeitraum
von 9. Jänner bis 12. Juli 2003
EUR 6.467,– zzgl. 20% MWSt

Anmeldungen & Informationen:
incite GmbH
Tel. 01/533 09 13-74
Fax: 01/5330913-77
E-Mail: office@incite.at
Internet: www.incite.at

die Qualitätsplanung und die Risiko-
planung.

l Da Projektarbeit im Team realisiert
wird, ist eine erfolgreiche Kooperati-
on aller Beteiligten von enormer Be-
deutung für den Projekterfolg. Wie
Sie diese sichern können, erfahren
Sie im 6. Kapitel des Buches.
Themen sind dabei unter anderem
Fragen der Teamentwicklung, die
Organisation und Abwicklung von
Teamsitzungen, die Kooperation mit
Beratern, Führungsfragen sowie
Konfliktmanagement.

l Um das Projekt während der Durch-
führung auf Erfolgskurs zu halten,
ist eine laufende Projektsteuerung
und Projektkontrolle notwendig.
Welche Maßnahmen dabei bewährt
sind sowie Fragen des Claim-Mana-
gement, des Projekt-Marketing sowie
des Change Management in Projek-
ten werden im 7. Kapitel ausführlich
erörtert.

l Die Kenntnis von Methoden und
Techniken der Problemlösung und

ihre Anwendung in Projekten ist
ebenfalls bedeutsam für erfolgreiche
Projektarbeit. Gleiches gilt für die
Nutzung von Software sowie für die
Organisation von Projektabstim-
mungs- und -kooperationsprozessen
im Web. All diese Themen finden
sich im 8. Kapitel.

l Das letzte Kapitel des Buches zeigt
Ihnen, wie ein erfolgreicher Projekt-
abschluss gestaltet werden kann. Da-
zu gehört nicht nur die Projektabnah-
me durch Auftraggeber, sondern
auch die Bewertung der Projektar-
beit durch die Projektbeteiligten, die
Projekt-Abschlusspräsentation und
die Auflösung des Projektteams.

Fazit: Nach Durcharbeiten des Buches
besitzen Sie das fachliche Wissen und
die administrative Kompetenz, IT-Pro-
jekte erfolgreich zu starten, zu leiten
und zu steuern. Durch eine Orientie-
rung der Hauptkapitel des Buches am
gesamten Prozess des Projektmanage-
ment (beginnend bei der Projektinitiati-

ve bis hin zu einem erfolgreichen Pro-
jektabschluss) wird eine leichte Umset-
zung auf typische Projektsituationen
aus der Praxis möglich.
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